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.< A n fra S e 

der Abg. L u. d ~ 1 g, B run n c r und Genossen 

an dcn Bundesminister für soziale Verwa1t~, 

betreffend 410 Durchführung von Neuwahlen ~~ der Apothekcrkamme~ • 

. -.- ..... -
Bei der Wiederherstellung der Selbständigl,teit ÖstE;rreichs im Jahre 

1945 gab es keine Standosvertretung der österreichischen Apotheker. denn die 

bC8tandc~enGrcmicn waren 1938 bei der Besetzung Österreichs aufgehoben wor­

den und die gesamtdeutsche Apothekerkammer in Berlin, von der in Wi~n für 

das Donaulandund in Tirol für das Alpenland Bur Geschäftsstellen bcstan~cn, 

konnte wohl als Berufsvertretung der österreichischen Apotheker in einen'! wie ... 

dcr .. el'standenen selbständigen Österreich überhaupt nicht mehr in Frage kom­

mcn~ Es bi14oto sich daher ein sogenannter provisorisch~r Ausschuss unter 

th':r L~dtung o!nQs v.om Sozialministeriumeingesetzten Leiters, als weloher 

der Direktor der Heilmit telwerke fungiertc, in dem na.ch dem cämaligcn Grund­

satze alle Parteirm paritätisoh vertreten sc:in sollten. Erst duroh das Apo­

thekerltammcrges~tz vom Jahre 1947 wurde die bereits im § 63 desösterreiohi­

$chan Apotltekcngcsotzea vom Jahre 1906 vOl"gesehene St.a.n4csvertretung :fU.l:' .. ~ 

'gä~j~ :;g-l'it"e~j'r'Gi{e'h;is;e'h0.Bu.naes'ge'&~ö't ges ö'haff'on. D'a. der s cd;i1erz'eftfgo'lltä:m1nei"" 

direktor Hofrat Dr- Palla nichts getan hatte, um dem Vorstande 'bzw. der 

Hauptversammlung die nötigel'l Unterlagen für eine brauchbare Gcschäftsord,nung 

und Satz~ auszuarb::itcn, die von der Hauptversammlung zu bcschliessen ist, 

hat die Hauptversammlung im Jahre 1949 ein Komitee eingesetzt, dem unter 

anderen Aufgaben auoh der Auftrag erteilt vvurdc, cil'lc cl1tsprcohcttdc Sa.tzung 

und Geschäftsordnung in der Weise auszua,rbcitcm, dass die Gc"ähl.-für geord­

nete Verhältnisse in der Kammer gegeb~n werd(;n s{')llte. 

Bei del" Durchf'Uhrung der cl"sten Kammerwahl zeigte 1Jich, dass die erst .. 

llU~lig vom SoziaLministerium ve~fasste Kammer-Wahlordnung derart gefasst 

wurde, dass für die Durchführung der Wahl nicht weniger als acht. ~ahlkommis­

sionen in den Bundesländern und eine Hauptwahlkommission gcbil<1ct werden 

wssen, in denen je 5 Mitglieder duroh aoht Tage ihrem Berufe ferngchal tl;n 

werden, obwohl in den Bundesländern Sal~burgJ Tirol und besonders Vorarlb0rg 

höchstens je 50 Wahlberechtigte zur Stimmenabgabe in Botraoht kommen. Die 
Hauptversar,valung hat daher bereits im Jahre 1950 die notwcl'ldigc Voreinfachunr 

des Wahlverfahrens beschlossen und beim Sozialministcr1um gcmäss den Vor­

schriften des Kamrllcrgcsctzes die entsprechende Abänderung der Kammer-Wahl­
.~dnung bßant~agt. 

392/J VI. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 4

www.parlament.gv.at



7. Beiblatt Bc.iblatt zur Parl~entskorrespondenz .. 13. Februar 1952 
p t 

Sowohl dia beschlossene Abänderung der Kammer-Wahlordnung als auch di c 

b~vob.losscnc S.atzung und Gqsöhäftsordnung be:dUrfGl1 gcniäs s § 26 des KruwJcr­

gesetzes der Gcnohmig\U1~durch das Sozialminist crium. Diese Genehmigungen 

sind jedc>c.h trotz der den Behörden bekanntlich nach dem Allg~mcincn ~ürr{al­

tWlgsvort'ahrensgesetze oblicgcndc11 Entscheidungs pflicht bis heute nioht er­

folgt. opwohl seit der Vorlage der Anträge;: an das Ministerium mehr als 10 

MOl'lstc vergangen Si11d. 

Trotz allo1' möglichen Bcr.lühungen ist es dern Vorstand der Apothükc;r­

Itammcr nicht ZI1t5glioh gewesen, in allen diesem sowie in dl1(~r R.cihe von an­

deren für die Apothekerschaft lebenswichtigem Fragen die notwendige Entsche!· 

dung des Sozialministurs herbeizuführen. Durch diese unbeg1'Ülldet(.' Haltung 

des Sozialmi11istcrs ;ist die wirtschaftliche Lage der Apotheker unhaltbar ge­

worden. Die Vcrhält~lissG im Kammcrarnte sind dUl;'ch die Unterl assUllg de-r Ge ... ' 
\ 

nQhrüigU1~g der Hauptvcrsarlmlungsbcschlüsse über SatzUr~g, Gcschäftsordnw1g 

ganz einfaoh unrnögliche. 

\. .... loqon in der Deklaration des Krunmorvorstandcs vom September 1949 wurde .. 
erstma11gund seither wiederholt I auoh von den Hauptvcrsa!":l1n1ungcll der Be-

ochluss gefa.sst, Ncuwahlc!l zu verlangen, wenn die lebensnotwendigen Vcrfü­

gungcl'l des Ministers weiterhin nicht getroffen werden sollton. Dieser Be­

sohluss wurde im Sommer 1951 an1ässlich des 5# Bohn- und Preisabkommens neu­

erlioh gefasst und dem Sozia1ministcrium mehrfach zur KCffiltnis gebracht, d8s 

j odoch sonderbarcrl1cise den Stal1dpunk~ ·vertrat, dass N cu,lahlen 111 die KarJliwl' 

erst im Jahre 1953, naoh Ablauf der derzeitigml Funktio11spcmde der 1948 

gcwtthlten Funktionäre, ausgeschrieben werden könr18n. 

Das Sozialministerium hat schliesslich übcl4 das ui6dcrholtc V:.:rlal1ß-·l1 

nach Neuwahlen bckanlltgcg~banJ dass Neuwahlen zu :.:dncD früheren Zeitpunkte 

nur dann angeordnet werdun können, I1cnn der Vorstand durch Niederlogung 

seiner Ya11datc beschlussunfähig wird. Auf Grund dieses RcchtsgutaDhtcllS, das 

Ubcr Vcrlangcll des Präsidiums der Kammer wiÖderho1t ,mrdc, hat dann der Vor-
olmo stand in seiner Sitzung sm 15. Dezember 1951 . ein8 Gc·gr;nst:tme bcschlos-

Bell, dass alle Vorstandsnitglieder sovrie die Ersatzmä.'111Cr derselbc·n ihre 

l.~'\lldate niederlegon, jedoch der Präsident und dess;m zwri Stellv(~rtrc:ter, 

die gleichzeitig die Obmä:'l~1cr der bdden Abtdlungsversammlungr;n ::;illd, bis 

zur Neuwahl des Vorstandes die Geschäfte weitcrzuführoll ., somit ihre 

FunktionOll bcizubnhalten haben. Da die Präsid enten dicsrJnl Beschlusse zuge­

stimmt haben, sind sie da jura auch heute noch in ihren Funktionen. 

Dieser ~eschlu.ss des Vorstandes viurdo VOll der Hauptversammlullg em 

15. Dezember 1951 zustir.1t1v.nd zur Kenntnis gcnomrlell~ 
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Obwohl der von der Hauptvcrs~11ung gebilligte Besohluss des Vorstau ... 

des vom 15.12.1951 dahin lautet, dass die Vorltandsmitgliedor ihre Mandate 

gcmäss der Rechtsbelehrung des SozialministQriums zwcoks Aussohreibung von 

Neuwahlen' niederlagen, der Präsidol'lt und die bGiden Vlzcpräsidentcn jedoch 

bis zur Durohführung der N;;uwahlcl1 im Amte zu bloiben habcl1,hat der Sozial­

minister mit Auaaaraohtle.ssung dieses,Beschlusses einen Regierungskonnjsär 

für die "lei tendOl1 Organo" der Apothekcrkammer ~ingesetzt und w~iter rait 

A1lsscrachtlassul1g ei:nes rechtskräftigen Beschlusses der Hauptversan:nnlullg an­

geordnet, dass der bisherige Ka.llncrdirektor Hofrat Dr. PalIs. wciterhh1 im 

Amte zu blcibc:n hat .. 

Es bleibt dahingestellt. ob die Einsetzung eines Regierungskommissärs 

für die Apothckr,;rkrunm,er ohne vorherige:·· Abberufung jener Organe überhaupt 

erfolgc:n kann, f?r welche dieser eingesetzt' werden soll, da § 26 des Kar:x:lcr­

g~~e~zes ausdrücklich vorschreibt, dass die Organe abzuberufen sind, wenn 

die im Gesetze taxativ aufgezählten Voraussetzungen gagebC:ll sind, und dann 

eill Rcgiorullgskol1li'llissär Cil'lZUsetzen ist. Auch ist unterlassen worden füstzu­

sot.l:=; für welohe Orgelto der Regierungskommissär e111gesetzt wurde, da dem 

Apothckerkantrnergcsetz der Begriff der "leitenden Orgalto.' vollkoll'lI':lcl'l frol:1d. i st ~ 

Es ist ~ohl klar, dass der Regicrungskocmissär' nicht nur alle Rcch~ 

te, sondern auch alle Pflichten jener Organe zU'~hernehmon hat, an deren 

Stelle er eingesetzt wird ... Er ist daher kein an die Weisunge.n des Ministers 

gobundencs Amtsorg.:\n. sondern ist in sdncm Hal'ldeln an die für di aso Ol'gano 

geltenden Bestimmun~endas Gesetzes bzw .. die Beschlüsse dr.r Hauptvcrsl3.L1l!l­

lu-~g ebonso gebunden wie die abberufenen Organe. Er ist daher zweifellos an 

die Durchführung und Einhaltung der Beschlüsse dGr Hauptversammlung gebundan 

und kann auch duroh dell Minister_ der ihn beruft, dieser pflicht nicht ~mt­
bunden werden. 

Es muss \7eiter festgehalten werden, dass die angeblichen ITeisungcn 

dcs Sozialministeriums an den Regierungskommissär, auf die sioh dieser 

bei scinen Verfügungen beruft, bisher nicht veröffentlicht wurden, obuohl 

nach den Bestimmungen der östcrrc:ichischn Verfassung jede behördliohe Ver­

:fU.g\V.1.g"kundgemacht werdon ,muss oder den Betroffenen bckanl'ltzugeb8n ist, \'{,}l'!."l 

sie für diese wirksam 8(:1n soll .. Das Apothekerkammerges0tz gibt aber dem 

bestell ten RegierUllgskounissär keine Vollmachten, willkürlioh Verfügungen 

zu treffon, die im Gcsotzc oder in der gcndmligten Satzung oder Geschäfts­

o,rdl1Ul'lg kehlr~ Begründung fililden k6m'len. 

Die Pharmazeutische Gehaltskasse , die seit dem Jahre 1920 als oine 

sozialo Einrichtung der östcrrcichisohenApotheker intornation~lcn Ruf gc-
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:Least. deshalb \'fohl auahi'om Deutschen Reich nicht e,ufZi.11ast odor gloichgc-
:' ~:haltct. wurde, st.cht seit sid)Gll Jahrcn unter. kommissa.rischer Verwaltung. Der 
D ,')zialmilliStor hat es auch. dom korJ.-nissnrischcn Var'.'m,lter dieses Standcsinst.i­
~~t,:tcs untcrsagt .• cUo niemals aufgelöste oder noch im;llor bcschlussfa1tigo H!tupt ... 
v~·t$aEWlltlllg der Gdhaltskassc einzuberufon, um die Neuwahl illres Vorstandes vor­
;; ullclullt::n t die Rcolu1ungsabschlüsso und die Voranschläge zu gcnd'l,migcn w1d wcd;" 
t-ra Uberlnderungon der Satzungen Bcsch~uss zu fassen. Das SozialministGrium 
·1t'l.3.st sieh viclo1Clu!' $.citnul'lrlchr sieben Jahren das Recht an, alle: diese, nach 
·.C:UI~Gcseta nur der Hauptvcrsarnnlung zustehenden Rechto selbst cigclwächt ig zu 

:J ::tzen. Ja das SQzialministcrium wollte obbe Befragung der Rauptversamr.l1ung 
r! c SatzungGn der Gehal.tskasse dahin abändern, dass P8rS0l1c':1. die in oiner al1-

(',:"1"on Sta.ldcsQr8a11i~ationt darunter auch in einem der bL'idcl1 Vereine, eine FUl'ik­
.~,:: ,:m bCkloidCll, eine Funktion in der Gehaltskasse nicht UbGrnehrrlcl1 dürf'en;cQ 
,)lltQ also olu1o jcdc.1csetzliche Grundlage den Apothekrl1 ein ihnen durch die 
>~l~fassUllg gewährloistetes Recht einfaoh Ifur'ch sdnc Anordnung cntzieh~nf 

Dia novello zum. Gehaltskasscl1ges<1tz, dicaru 31':S.195l v8r1autbart 
. ::,l'dcn ist, bestir,unt unter anderem, dass spätestcl\'S drei Monate llIlchBestollung 
~C~ vOl"läUfig 1\ Ver\1altcrs die Neuwahl des Vorstandes durch:mfühl'Gl'l. ist 11 Ob­
!)hl nUll bereits r.lchr als 10 Monate l'lach dEn:1 Il'lkrafttr8ten di~scs Gesetzes ver­

:;trichcmsind, vrurde '7~dcr der Vorstand gewählt, noch ,-.'U.rd;:; die SGit l,lono.t,::n 
'':'lr~~~kü.ndigte neue Wahlordnung erlassen. 

Die gefertigt cn Abgoordnctcm richt cn daher etl1 don Herrn Bundosmilli­
'tel' für soziale VUl'WaltUilg elie 

Anfrage: 

1.) Ist der Herr :Ministcr für soziale Verwaltung bereit, die n6-
~i.gc:n Vkisungc11 tu or1asscm, damit die drei Präsid::mtcm der ,östc:rrcichischc11 
:.p.othckcrka.mr.lcr gCHnäss dem Beschlusse des Kammervorstandes vom l5 .12.1951 ihre 
,i''(1J:lktio110tl bis zur Durchführung der Kammerwahlcll iTieder frei und ungch~ndert 
:\\sübun kBnnen, wcitor die sofortige Ausschrcibu..."1ß dcr "!!ahlon für die Östcr-
1:~ichischG Apoth~ker~er sowie die sofortige Ausschreibung dor 'l;!ahlcll für 
l~n Vorstand der .Pharmazeutischen Geha1tskasse für Österreich u..'l'J.d .schlioss-

.,li.:eh die sofortige GCllc.hmigung der Beschlüsse der Hauptvcrsru:-lrJlungen der Östcr ... 
1"i,.r5;ohischcn ApothckcrkaniOer, betreffend die Satzung, die Geschäftsordnung sorde 
He Abänderung der Apothc:kerkat1l'ller ~ Wahlordnung oder die begründete Ablehnung 
i1ösor BoschlUsse zu verfügen? 

2.) Was gedenkt der Herr Minister für soziale Verwaltung zu w1tor-
"rB.l1mC1'l, um di.e sofortige Kla.rstcllung, für welche Organe der A:pothekcrkru..1Ui10r 
c:ih Rcgicl"W1gskotnr,lissär eingesetzt ist, die rigorose Eil1ha.ltung und DurchfiSh­
·-'ung d.ur Beschlüsse der Hau:pt·vcrsammlung der A:pothekcrkarJmcl~ auch duroh don 
I(egiOr'iUlgskommissär u.l1d somit auoh dCll sofortigen Widerruf o.ller cntgcgcll den 
l.:,:!soh1üssön dar Hauptversammlungen getroffensn Verfügungen, insbesondere die 
:Je!ortige ~c:nsiol:1icrung des Hofrates Dr. ?a1la, zu· gCHährleistcl1? 

0 .• ,".-"-"-.-

392/J VI. GP - Anfrage (gescanntes Original)4 von 4

www.parlament.gv.at




